
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Hauptversammlung am 11. Mai 2017 in München

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär,

die Hauptversammlung der Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft („BMW AG“) 
 findet am 11. Mai 2017 statt. Veranstaltungsort ist wie schon in den Vorjahren die  
Olympiahalle in München. Auch im Namen meiner Vorstandskollegen lade ich Sie herzlich 
zu unserer  diesjährigen Haupt versammlung ein.

In unserem Jubiläumsjahr haben wir unsere erfolgreiche Historie beleuchtet und weit 
 voraus in die Zukunft geschaut. Mit unternehmerischem Mut und bahnbrechenden 
 Innovationen haben wir die individuelle Mobilität der vergangenen Jahrzehnte geprägt. 
Mit unserer Strategie NUMBER ONE > NEXT gestalten wir nun aktiv die Zukunft.  
Ganz nach unserem Zielbild: „Wir sind Number ONE. Wir begeistern Menschen in 
 Bewegung. Wir gestalten die Premiummobilität von morgen.“ 

Auf der Hauptversammlung möchten wir Ihnen einen Überblick über das erfolgreiche 
Geschäftsjahr 2016 geben. Bei wichtigen Kennzahlen wie Absatz, Konzernumsatz und 
Jahresüberschuss konnten neue Bestwerte erreicht werden. Mit über 2,5 Millionen 
 verkauften Fahrzeugen der Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad konnte 
die BMW Group einen neuen Rekord beim Absatz erzielen und bleibt somit der führende 
Hersteller im weltweiten Premiumsegment. 

Unser starkes finanzielles Fundament gibt uns die Möglichkeit, unsere Zukunft aus eigener 
Kraft zu gestalten. Daran arbeiten wir alle gemeinsam und setzen uns für eine erfolgreiche 
Zukunft der BMW Group ein. Wir möchten Sie als unsere Anteilseigner an unserem Erfolg 
teilhaben lassen. Deshalb werden Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung 
 vorschlagen, die höchste Dividende in der Geschichte des Unternehmens in Höhe von 
3,50 EUR je Stammaktie und 3,52 EUR je Vorzugsaktie auszuschütten.

Wir freuen uns, Sie auf der Hauptversammlung am 11. Mai 2017 in München begrüßen 
zu dürfen. Sollten Sie verhindert sein, bitten wir Sie, eine der angebotenen Möglichkeiten 
zur Ausübung Ihres Stimmrechts per Briefwahl oder Vollmachtserteilung zu nutzen.

Mit freundlichen Grüßen

Harald Krüger


